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Lfd. Zettpunkt 
Nr. der Sammlung Zw·eck der Sammlun1g 

Der Beitrag ist abzuführen 
a) an den b) von dem 
Superintend. bis spätestens 

1. Neujahr 
(1. l. l 965) 

2. S. n. Neujahr 
(3. l. 1965) 

3. l. Sonntag 
n. Epiphan. 
00. 1. 1%5) 

4. 2. Sonntag 
n. Epiphan. 
(17. 1. 1965) 

5. 3. Sonntag 
n. Epiphan. 
(24. l. 1965) 

6. 4. Sonntag 
n. Epiphan. 
(31. l. 1965) 

7. Letzter Sonntag 
n. Epiphan. 
(7. 2. 1965) 

8. Sonntag 
Septuagesimä 
(14. 2. 1965) 

Für die Durchführung der Christienlelure 

Zur Erhaltung kirchlicher Buten 

Zur Linderung dringender Notstände der Gesamt
kirche (EKU) 

Für die kirchlichen Gemeindeschwesternstationen 

Für die weibliiche Diakonie in unserem Kir·chenge
hiet (Diakoni,ssenanstalt Bethanien in Ducherow und 
Schwesternheimathaus in Stralsund) 

Für gesamtkirchliche Notstände und Aufgaben der 
Evangelischen Kirche in Deu1sd1land 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden <Be
schlußfassung durch GKR. gem. Art. 62,3 der Kir
chenordnung) 

Für die kirchliche Arbeit an den Gehörlosen und 
Blinden 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 3. 20. 3. 



114 

Lfd. ZeHpunkt 
Nr. der Sammlung 

9. Sonn!ag 
Scxagesimä 
(21. 2. ] 965) 

lO. Smmtag 
Estomihi 
(28. 2. 1965) 

11. Sonntag 
Invokavit 
{7, 3. 1965) 

12. Sonntag 
Reminiscere 
04. 3. 1965) 

13. Sonntag 
Okuli 
(21. 3. 1965) 

14. Sonntag 
Lätare 
(28. 3. 1965) 

15. Sonntag 
Judika 
(4. 4. 1965) 

16. Sonntag 
Palmarum 
01. 4. 1965) 

17. Karfreitag 
(16. 4. 1965) 

18~ Ost·ersonntag 
08. 4. 1965) 

19. Ostermontag 
09. 4. 1%5) 

20. Sonntag 
Quasimodogeniti 
(25. 4. 1965) 

21. Sonntag 
Misericordias 
Domini 
(2. 5. 1965) 

22. Sonntag 
Jubilate· 
(9. 5. 1965) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Für die christliche Unterweisung 

Für die Aushildung künftiger Pfari;er und Prediger 

Für die kirchliche Betreuung der Körperbehinderten 
(ßethesda, Züssower Diakonieanstalten) 

Für die Ev. Hauptbibelgesellschaft 

Für die eigenen Aufgaben der Kirchenkreise {Be
schlußfassung durch Kreiskirchenrat gern. Art. 102,3 
der Kirchenordnung) 

Für die ökumenische Diakonie 

Für ·eigene Aufgaben der Kirchengemeinden (Be
schlußfassung durch GKR. gern. Art. 62,3 der Kir
chenordnung) 

Für di~ lnstandhaltun,g kirchl. Gebäude und Un
terrichtsräume 

Für die Arbeit der Inneren Mission 

Zur Verstärkung des kirchlichen Dienstes und Be
hebung von Notständen in ·der Heimatkirche 

Für die christliche Unterweisung 

Für die Arbeit des Hilfswerks in unserem Kirchen
gebiet 

Für auß,erordentliche Aufgaben der Gesamtkii-t::he 
(EKU> 

Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise (ß.eschluß
fassung durch Kreiskirchenrat gern. Art. 102,3 der 
Kirchenordnung) 

Heft 12/1964 

Der Betrag rist abzufül11:1en 
a) an den hl v.an dem 
Superint·end. bis spätestens 

5. 3. 20. 3. 

5. 3. 20. 3. 

5. 4. 20. 4. 

5. 4. 20. 4. 

5. 4. 

5. 4. 20. 4. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 
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Lfd. Zei!tpunkt 
Nr. der Sammlung 

23. Sonntag 
Kantate 
06. 5. 1965) 

24. Sonniag 
Rogate 
(23. 5. 1965) 

25. Himmelfahrt 
(27. 5. 1965) 

26 Sonntag 
Exaudi 
(30. 5. 1965) 

27. Pfingstsonntag 
(6. 6. 1965) 

28. Pfingstmontag ·· 
(7. 6. 1965) 

29. Trinitatissonntag 
(13. 6. 1965) 

30. 1. Sonntag 
n. Trin. 
(20. 6. 1965) 

31. 2. Sonntag 
n. Trini: 
(27. 6. 1965) 

32. 3. Sonntag 
n. Trirn. 
(4. 7. 1965) 

33. 4. Sonntag 
n. 'fain. 
(11. 7. 1965) 

34. 5. Sonntag 
n. Trin. 
(18. 7. 1%5) 

35. 6. Sonntag 
n. Trin:. 
(25. 7. 1965) 

36. 7. Sonntag 
n. Trin. 
0. 8. 1965) 

37. 8. Sonntag 
n. Trin. 
(8. 8. 1965) 
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Zweck der Sammlung 
Der Betrag is·t a.bzuführen 
a) an den b) von dem 
Superin1encl. bis spätestens 

Zur Pflege der Ev. Kirchenmusik und Ausbildung 
von Kirchenmusikern 

Für die Arbeit der Kirche an der ev. Jugend 

Für die Mission in aller Welt 

Für die kirchlichen Gemeindeschwesternstationen 

Für die kirchliche Volksmission in unsNem Kir.chen
gehiet 

Für die kirchliche Unterweisung 

Zur Förderung der ökumenisch-missionaris·chen Ar
beit im Kirchengebiet 

Für die ev. Kinderheime und Kindergärten 

Für die diakonische Arbeit von Innerer Mi:>sion 
und Hilfswerk der EvangeHschen Kirche in Deutsch
land 

Für die Mission in aller Welt (Missionsaornntag) 

Für die Arbeit an der männlichen Jugend 

Für die Arbeit der Züssower Diakonie-Anstalten 

Zur Erhaltung kirchlicher Bauten 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden <Be
schlußfassung durch GKR. gem. Art. 62,3 der K:ir
chenordnung 

Zur Erfüllung dringender Aufgaben der Ev. Kirche 
der Union 

5. 6. 20. G. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. G. 

5. 6. 20. 6. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20: 7. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

5. 8. 20. 8. 

5 .. 8. 20. 8. 

5. 8. 20. 8 .. 

5. 8. 20. 8. 

5. 9. 20. 9. 
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Lfd. Zeitpunkt 
Nr. der Sammlung 

38. 9. Sonntag 
n. Trin. 
(15. 8. 1965) 

39. 10. Sonntag 
n. Trin. 
(22. 8. 1965) 

40. 11. Sonntag 
n. Trin. 
(29. 8. 1965) 

41. 12. Sonntag 
n. Trin. 
(5. 9. 1965) 

42. 13. Sonntag 
n. Trin. 
(12. 9. 1965) 

43. 14. Sonntag 
n. Trin. 
(19. 9. 1965) 

44. 15. Sonntag 
n. Trin. 
(26. 9. 1%5) 

45. 16. Sonntag 
n. Trin. 
Erntedankfest 
(3. 10. 1965) 

46. 17. Sonntag 
n. Trin. 
(10. 10. 1965) 

47. 18. Sonntag 
n. Tri.n. 
<17. 10. 1965) 

48. 19. Sonntag 
n. Tri:n. 
(24. 10. 1%5) 

49. 20. Sonntag 
n. Trin. 
Reformat:ionsfest 
m. 10. 1965) 

50. 21. Sonntag 
n. Trin. 
(7. 11. 1965) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Für das Seminar für kirchlichen Dienst 

Für die männliche Diakonie (Dia.konena.nsta.lt Züs
sow) 

Zur Durchführung der Christenlehre 

Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise (Beschluß
fassung durch Kreiskirchenrat g,em. Art. 102,3 der 
Kirchenordnung) 

Für die Arbeit des Evangelis.chen Bundes, 

Für die Arbeit der Inneren Mission <Tag der Inne
ren Mission) 

Für die kirchlichen Gemeindcsd1westernstationen 

Zur Wiederherstellung kirchlicher Gebäude und zur 
Behebung bzw. Abstellung außerordentlicher Not
stände des Kirchengebietes 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden {Be
schlußfassung durch GKR. gern. Art. 62,3 der Kir
chenordnung) 

Für die kirchliche Männerarbeit (Männersonntag) 

Für die ökumenische Arbeit der 13v. Kirche in 
Deutschland 

Für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werks im Kirchen
gebiet 

Für die evangelischen Kinderheime und Kinder
gärten 

Heft 12/1964 

Der Betrag ist abzuführen 
a) an den hl von dem 
Superintendend. bis spätesten 

5. 9. 20. 9. 

5. 9. 20. 9. 

5. 9. 20. 9. 

5. 10. 

5. 10. 20. 10. 

5. 10. 20. 10. 

5. 10. 20. 10. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 

5. 12. 20. 12. 
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Lfd. Zeitpunkt 
Nr. der Sammlung 

51. 22. Sonntag 
n. Trin. 
(14. 11. 1965) 

52. Buß- und Bettag 
(17. Il. I965') 

53. Letzter Sonntag 
des Kirchenj.ahr,es 
(Totensonntag) 
(21. 11. 1965) 

54. 1. Advent 
(28. II. 1965) 

55. 2. Advent 
(5. 12. I965) 

56. 3. Advent. 
02. I2. I%5) 

57. 4. Adv·ent 
09. 12. I965) 

58. Heilig-A.hend 
(24. I2. I965) 

59. 1. Weihnachts-
feiert.ag 
(25. I2. 1965) 

6D. 2. Weihnachts-
feiert<lg 
(26. I 2. I 965) 

61. Sylvester 
(31. 12. 1965) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Für die katecheti.sche Ausbildung 

Zur Erfüllung dringender Aufgaben der Ev. Kirche 
der Uni.an 

Zur Behebung besonders dringender Notstände der 
Heimatkirche 

für die kirchlichen Alters- und Sied1enheime 

Zur Pflege der Ev. Kirchenmusik und Aushildung 
von Kirchenmusikern 

Für die Arbeit an der weiblichen Jugend 

117 

Der Betrag ist abzuführen 
a) an den b) von dem 
Superin1endend. bis spätesten 

5. 12. 20. 12. 

5. I2. 20. 12. 

5. 12. 20. 12. 

5. 12. 20. I2. 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

für die eig,enen Aufgahen der Kirchenkreise (Be- 5. 1. 
ischlußfassung durch Kreiskird1enrat gern. Art. 102,3 
,der Kirchenmdnung) 

Für ·eigene Aufgaben der Kirchengemeinde bzw. für 
die Arbeit der Inneven Mission der Heimatkirc,he 
(empfohlene Sammlung) 

Für vermehrte geistliche Beüeuung unserer Kir
rchengemeinclen 

für die kirchliche Frauenarheit 

·Frei für Gemeindezwecke bzw. für die Arbeit des 
Hilfswerks in der Heimatkirche (empfohlene Samm
lung) 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

5. l. 20. 1. 

'Evangelisches ~onsistorium 
c 20 902 - 6/64 

Grei.fswald, 
den 30. 11. 1964 

Vorstehender Kollektenplan wurde in der Sitzung 
tler Kirchenleitung am 6. November 1964 beschlos
sen. 

'Hinsichtlich der Kollekten für eigene Aufgaben der 
'Kirchengemeinden bzw. Kirchenkreise wi11d auf die 
Rundverfügung vom 5. Janua.r 1960 - C 20 901 -
'5/59, I - verwiesen. 

Woelke 
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Nr. 2) Textplan für den Kindergottesdienst 
im Kirchenjahr 1964/65 

Evangelisches Konsistorium Greifswald, 
A 30801 - 8/64 den 12. November 1964 

'Nir veröffentlichen im folgenden den Textplan für 
den Kindergottesdienst im Kirc'heinjahr 1964/65. Er 
entsprieht der 3. Reihe des von der Konferenz der 
Evangelischen Kir,chenleHungen in der Deuts,chen 
Demokralischen Republik festgdegte:n einheitlichen 
Textplanes. Er soll zunächst 1crprobt werden; da
rum. billen wir, im Laufe des Jahres zu ihm Stel
lung zu nehmen und dem Beauftra1gten für den Kin
dergoHesd1enst, Herrn Pfarrer Gruel-Liepen über 
Anklam von den Erfahrungen Mitteilunig fül machen. 

Die theologischen Scopusvornchläge, die den Texten 
beigefügt sind, stammen aus dem Amtsblatt der 
Evangelisch-Lutherischen Küiche in Thüringen Nr. 
18/1964 

Im Auftrage 
F ai ß t 

l. Advent (29. 11. 1964): Matlh. 21, 1-9 
Unser Kön:ig kommt zu uns, freundlich und be

reit :für seine Menschen. Wer nimmt ihn an? 

2. Advent (6. 12. 1964): Luk. 1, 5-22. 57-65 i. A. 
Gott kündigt durch den Vorläufer des Heilands 

seine Hilfe an, die darin besteht, daß alles in die 
rechte Ordnung gebracht w:ird. Die Frage ist, ob 
wir Gott die Macht dazu zutrauen. 

3. Advent (13. 12. 1964): Luk. 3,3-14 i. A. 
\Ver fragt, wie er dem Herrn den Weg hernikn 

soll, ,erfährt nichts von heso:nderen Tat1en, sondern 
bekommt den Rat, so zu handeln, wie es in seinem 
Stand recht ist. 

4. Advent (2.Q. 12. 1%4): Luk. 1,26-38 i. A. 
Gott ist zu preisen und zu lohen: er schenkt 

uns seine Hilfe, indem -er irn Mens.chen Jesus sei1I11en 
Sohn, den ewigen König schicken will. 

Chr,istf,est (25. 12. 1964): Luk. 2,1-14 
Als der verheißene Heiland arm in Bethlehem ge

boren wird, macht Gott selbst bekannt. daß für alle 
Menschen ehe große Freude da ist. 

1.Sonntag n. Wc1ihn. 27. 12. 1%4): Luk. 2,15 
bis 20 
Menschen ohne Macht, die Hirten, verkündigen 

die . Botschaft von dem ohnmächtigien Kind in der 
Krippe'. Sie sind damit Prediger der Herrltchkeit 
Gottes. 

Neujahr (1. 1. 1965): •Matth. 2, 13-16 
Golt schützt das arme hilfslose Kind, das er uns 

zum Heiter bestimmt hat. Solcher schütiiende Wfllc 
Gottes ist unsere Zuversicht im neuen Jahr. 

2. Sonntag n. W1eihrn. (3. 1. 19:65): Matth. 3, 
13-17 
Der eine Mensch, an dem Gott Wohlgefal1en hat, · 

ist der, der nur nach dem Willen seines Vaters 
tragt und i'hn tut und der deshalb audh mit allen 
sündigt~n Menschen zusammen dem Ruf 2lllf Taufe 
folgt. 

Ep.iphanias (6. 1. 1965): Matth. 2, 1-12 
Menschen, die aus der Feme kommen, finden im 

Kind in der Krippe den König und Erlöser und be
ten ihn an. 
l. Sonntag n. Ep. 00. 1. 1965,): Joh. 1,35-42 

Menschen werden zu Jesus hingewiesen und kom
men und merken es und sagen es dem Bruder wei
ter: Er ist der von Gott Gesandte, der Christus. 

2. Sonntag n. Ep. (17. 1. 1965,): Marle 3, 1-6 
Gottes barmherzige Gabe, der Sabbat, darf nicht 

durch Menschen in ihr Gegenteil verkehrt werden. 
Jesus ist gekommen, um uns das Beispiel zum barm
herzigen Helfen unter allen Umständen zu geben. 
3.Sonntag n. Ep. (24. 1. 1965,): Joh. 4,5-14 

Jesus Christus ruft und meint alle, auch die Fer
nen und Veracht1eten. Er will, daß sie alle das Le
hen Irnben sollen. Deshalb bietet er dem in seiner 
Einsamkeit verschmacht.enden Menschen dfo Gemein
schaH mit Gott an. 

4. Sonntag n. Ep. (31. 1. 1965): Matth. 14,22-34 
Jesus Christus ist der Herr, dem alle Gewalt 
gegeben ist, auch über die Mächte der Natur. Er 
will, daß wir in seinem Wort seine Herrlichkeit 
erkennen, und dadurch von der Angst loskom
men. 

Letzter Sonntag n. Ep. (7. 2. 1965): Matth. 
17,1-9 
Gerade zu der Zeit da J esu Weg ins Leiden LJ:ncl 

S~erhen geht, bekennt Gott sich zu Jesus als seinem 
Sohn durch das Offenharmachen seiiner Herrlichkeit 
und durch sein Wort. 
Septuagesimae (14. 2. 1965): Mark. L 1-8 

Aus lauter Barmherzigkeit läßt Gott die Men
schen zur Umkehr rufen und die frohe Botschaft 
von s,einem Sohn v1erkünden. · 

Sexagesima1e (21. 2. 1965): 4. Mose, 21,4-9 
Gott richtet ein Zeichen au:f, um die zu retten, 

die sich in Ungehorsam von ihm abg,ewandt haben 
und ins Elend gerai1en sind. 
Estomihi (21. 2. 1965): Luk. 9,51-56 

\Vir Menschen verstehen Gottes Wege sielu oft 
nicht. Daß wir nur nicht voreilig handeln, s01nd1crn 
au:f seine Barmherzigkeit sehen! 
Invokavit (7, 3. 1965): Mark. 8, 31-33 

Vor Gott geht es darum, daß wir nicht dem Lei
den ausweichen wollen, sondern sei1nen Willen ge
horsam annehmen. 
R,em,iniszerie (14. 3. 1965): Jes. 6, 1-8 

Gott macht den Menschen, den er brauchen will, 
bereit zu seinem Diens,t dadurch, daß er ihm die 
Sünde vergibt. 
Okuli (21. 3. 19fö): Matth. 20,20-28-

So ist Jesus durch sein Leben und Leiden gegan
gen, daß er bereit war, uns zu dienen. Darum muß 
er den Seinen sagen, daß sie nicht nach Macht 
streben, sondern nur seine Nachfolger sind, wenn 
sie wie er zum Dienst bereit sind. 
La ,et a r e {28. 3. 1965): Mark. 6, 32-44 

Jesus ist dazu gekommen, ,daß er der Not ein 
Ende mache. Aber das ist entscheidend, daß die 
Menschen nicht bei der Gahe stehen bleiben, son
dern sich an den Geber hahen. 



Heft 12/1964 Amtsblatt 119 

JucHka (4. 4. 1965): Matth. 26,14-25 
So groß ist J esu Liehe zu den Seinen, daf~ er 

auch den Verrätier · zurückrufen will. 

Palmarum (11. 4. 1965): Matt. 27, 15-26 
Der bei den Juden verhaßte Römer, der von Jesu 

Unschuld überzeugt ist, spricht das TodesmteH 
aus, das die Juden fordern. Jesus leidet alles in 
Gehorsam. 

Karfreitag 06. 4. 1965): Matth. 27,35-56 i. A. 
Der Gequälte und Verspottete stirbt als ein Aus

gestoßener. Und doch bleibt seine Herrlichkeit ni.cht 
verborgen. 

Ostern (18. 4. 1965): Matth. 28, 1-10 
Goit selbst greift ein und macht das groge Ge

schehen bekannt: DerTod ist besiegt. DieMenschen, 
die das erleben, sagen es, von Furcht und Freude 

, erfüllt, weiter. 

Quasimodogeniti (25. 4. 1%5): Joh. 21.1-14 
Der auferstandene Herr läß,t seine ratlos.en Jünger 

nicht allein, er segnet ihre Arheit und ruft sie in 
seine Gemeinschaft. 

Mise r i kor d i a s Domini (2. 5. 1965): Joh. 10, 
1-5. 27-30 
Jesus Christus hezeugt uns, daß er uns.er guter 

Hirte ist. Darum will er, daß wir auf ihn hören, 
damit er uns· im Lehen erhält. 

J u b il a t.e (9. 5. 1965): Luk. 10, 20 h 
Das ·ist der Grund zu groß.er Fnxide, daß Jesus 

Christus uns zu seinen Kindern gemacht hat. 

Kantate 06. 5. 1965): Apg. 16,22-25 
Das neue Lied, mit dem Christen ihren Herrn 

loben, kann auch gesungen werden in Not und Be
drängnis. Es ehrt den Herrn, der sie nie verläßt. 

Rogate (23. 5. 1965): Matth. 6,5-8 
Der hetet recht, der mit Gott redet wie das Kind 

mit seinem V at·er. 

Himm·elfahrt (27. 5. 1965): Apg. l. 7-11 
Das ist unsere. Lage als Christen: Wir warten auf 

Goites Verheißung und s1ind Zeugen des lehendigerrr 
Herrn, der dahin zurückkehrt, wo er von Anfang 
an war. 

Exaudi (30. 5. 1965): Apg. l, 13-17. 21-26 
Die Gemeinde, die auf Gottes V,erheißung wartet. 

ordnet alles zu einem rechten Dienst. 

Pfingsten (6. 6. 1965): Apg. 2, 1-13 
Der Heilige Geist wirkt Zeugnis von Gott.es Het

tungstat und das rechte Hfüen dieses Zeugnisse;;. 
So lebt unser Glaube in unserer Kirche. 

Trinitatis 03. 6. 1965): Matth. 28,16-20 
Das i,st der Auftrag des Herrn an seine Kirche: 

daß sie die Menschen in aller Wie.lt zu Jüngern 
macht, tauft, lehrt. Bei dieser Kifche ist der voll
mächtige Herr alle Tage. 

1. Sonntag n. Trin. (20. 6. 1965): 1. Mose 12, 
1-4 
Gott ruft den Menschen aus seinen irdischen Bin

dungen heraus, mit dem er sein auserwähltes Volk 
beginnen .und allen Völkern Segen bringen will. 
Der . Ange·r1edete g.ehorcht, weil er sieh ganz auf den 
Herrn verläßt. 

Tag des Täufers (24. 6. 1965): Matth. 11. 2-10 
Wir sind - wie Johannes - nach uns.erem Glau

ben an den gefragt. der erfüllt. was Gott verheig·en 
hat. 

2. Sonn lag n. Trin. (27. 6. 1965): 1. Mosc 13, 
7-13 
Den, der sein Vertrauen auf Gott allein s·etzt. 

macht sein Herr bereit zum Nachgehen und znm 
Frieden. 

3. Sonntag n. Trin. (4. 7. 1965): 1. Mose 15.1-6 
Das ist rechter Glaube, der sich auf Gottes Wort 

v·erläßt als auf die eine Wirklichkeit - gegen allen 
Augenschein. Solchen Glauben wertet Gott als Ge
rechtigkeit vor ihm. 

4. Sonntag n. Tr.in. (11. 7. 1965): 1. Mose 18, 
20-33 
Colt hat wohl seine Pläne mit uns Menschen; 

aber er will. daß wir ihn hitt.en, W'ie Kinder ihre 
Eltern bitten. Gott hört uns,er Beten, und Gott ant
wortet. 

5.Sonntag n. Trin. (18. 7. 1965): 1. Mose 19, 
15-29 
Gott weiß den Menschen aus dem Verderben zu 

erretten, der auf ihn hört und nach seinem W o.r1 
tut. 

6. Sonntag Ii. Tri n. (25. 7. 1965): 1. Mose 22, 
1-14 
So gewiß Gott seine Menschen prüft und den Er

weis ihres Gehorsams verlangt, so gewiß läßt er sie 
nicht allein, selhst wenn S·eine Forderung seine ei
gene v,erheißung zunichte zu machen scheint. 

7. Sonntag n. Trin. (1. 8. 1%5): 1. Mose 24, 
29-33a. 54-56 
Gott führt den Menschen recht. der skh auf ihn 

verläßt. und schenkt ihm das Gelingen eines sd1wi.e
rigen Auftrages, der der Erfüllung seiner Verheißung 
dient. 

8. Sonntag n. Tr1in. (8. 8. 1%5): 1. Sam. 3, 1-12 

Gott fedet den Menschen an, mit dem er seinem 
Volk helfen will. Der Angeredete muß - wie jeder 
Mensch - aher lernen, wie er Gott zu antwO'ften 
hat. 

9. Sonntag n. Trin. 05. 8. 1965): 1. Sam. 16, 
1-13 

Gott seihst hestimmt nach seinem Willen, wel
chen Menschen er hrauchen will zu seinem Werk. 
Nicht uriser menschliches Urteil ist dabei ents.chei
dencl, sondern qott, der das Herz ans1ieht. 

10. Sonntag 11. Tr1in. (22. 8. 1965): 1. Sam. 17, 
42-51 ' 

Der Mensch, der im Gehorsam und um Gottes 
Willen für das Rechte eintritt, kann gewiß .sein, daß 
Gott ihn stark macht. auch wenn der Gegner un
überwindlich scheint. 

11. Sonntag n. Tr;in. (29. 8. 1965): 1. Sam. 18, 
9-16 

Gott ist mit dem, der nach ihm fragt und sei1' 
Vertrauen ganz auf den Herrn setzt. Wer ei:gene 
Wege geht, schließt sich von der s1egnenden Hand 
Gottes aus. 
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12. Sonntag n. Trln. (5. 9. 1965): 1. Sam. 24, 
2-11 

Der Mens-ch, der unter Gott lebt, ist frei von 
Rachsucht und kann sogar mit S·einem Gegner 
freundlich und ehr,erbietig s.ein. 

13. Sonntag n. Trin. (12. 9. 1965): 2. Sam. 12, 
I-10. 13-14 
Go1.t redet auch den Menschen an, der in schwere 

Schuld geraten ist. W,enrn der Mensch nur seine 
Sünde bekennt Gott ist heveit zur Vergebung. 

14. Sonntag n. Trin. (19. 9. 1965): 1. Kön. 17, 
1-7 
Gott weiß Mittel und Wiege, seine Menschen zu 

erhalten und zu schfüz,en mitten im allgemeinen 
Unglück. 

15. Sonntag n. Tr.in. (26. 9. 1965): 1. Kön. 17, 
8-16 
·wenn Gott eingreift, sfod sogar die Femen und 

Fr·emden bereit zum Gehorsam und erleben Gottes 
Güte. 

Michaelis (29. 9. 1965): 1. Mose 28, 10-19 
Die Engel st·ehen Gott als seine Boten zur V erfü

gung. So können Me.ns.chen Gottes Hilfe erfahren 
und s.einer Nähe gewiß werden. 

Erntedankfest (3. 10. 1965): 1. Mose 8, 21-22 
Alle Menschen lehen von Gottes Treue und Groß·

mut. Dafür wollen wir ihm auch in diesem Jahr von 
Herzen dank·en. 

16. Sonntag n. Trin. (3. 10. 1965): 1. Kön. 18, 
17-21. 36-39 
Gott erweis.[ sich als der lebendige Gott, indem 

·er seinem Diener eindrucksvoll antwortet und da
mit dessen Glauben . öffentlich bestätigt. 
l 7. So{nitag n. Trin. (10. 10. 1965): 1. Kön. 19, 

1-9a 

Wo der Mens·ch am Ende ist, kommt alles darauf 
an, daß -er weiter hört. Dernn Gott ist nicht am 
13nde. 

18. Sonntag n. Trin. 07. 10. 1965): 1. Kön. 19, 
9b-18 
Coti hilft seinen Menschen so weiter, daß er sie 

anredel und ihnen neue Aufträge gibt. 

19. Sonntag n. Trin. (2.1:- 10. 1965): 1. Kön. 2L 
1-16 
Wer Gott nicht ernst nimmt, 1eht in der Einbil

dung, er könnte nach s·einem eigenen Willen tun -
his Gott ihn einholt und zur Rechenschaft zieht. 

Hcformationsfest (31. 10. 1965): Apg. 6,8: 7, 
48-59 
Wer dafür leiden muß, .daß er „Fromme" zur Buße 

ruf(, wird es erleben, daß Gott sich zu ihm bekennt 
und ihn annimmt. 

Dr,iitl.etzter Sonntag i. Kj. (7. 11. 1965): Luk. 
] 2"; 39-46 i. A. 
Wach sein, .treu sein, bereit sein für unseren Herrn, 

wenn er kommt- das aUein kann urns helfen. Wer 
s·:ch darin i.ibt, wird von Jesus sdig g,epries1e.n. 

Vorletzter Sonntag i. Kj. (14. 11. 1965): 
Ma!th. 25, 31-40. 45h-46 
Tm Endgericht werden wir nach unserem Verhal

len zu unserem Nächsten gefragt. Was wir dem 

Nächsten getan oder verweigert haben, das haben 
wir Jesus getan oder verweigert. Darauf gründet sich 
rlas Urteil üher uns. 

Bußtag (17. 11. 1965): Jes. 5,l-7a 
Gott schenkt seinen Menschen immer wieder alles, 

was sie brauchen. Wernn s-ie die mit Recht erwar
tete „Frucht" schuldig b~eihen, trifft sie das Ge
richt. Das läßt Gott durch seinen Propheten pre
digen und biet,et damit doch noch seine Gnade an. 

Letzter Sonntag i. Kj. (21. 11. 1965): Matth. 
25, 1-13 
Mitten durch die Schar der Wartenden und Be

r·eiten läuft die Trennungslinie; ·SO ernst ist es .um 
das Gericht. Daß wir nur nicht die rechte Stunde 
versäumen! 

Nr. 3) Holzschädlinge 

Evangelisches Konsistorium 
B II 601 - 14/64 

Greifswald, 
den 19. 11. 1964 

Betrifft: Holzschädlinge 

Bezug: Unser·e Verfügung vom 16. 3. 1%0 - B 
11 601 - 34/60 (ABI. G~fsw. S. 8), 

vom 25. 5. 1961 - B 11 601 - 20/61 (ABl. 
Grf. S. 60l 
vom 26. 9. 1961 - B 11 601 - 49/61 (ABI. 
Grf. S. 92) und 

vom 12. 9. 1959 - B 11609 - 6/59 (ABI. 
Grf. S. 67) 

Eine Reihe ganz besonders schwerer Fälle von Zer
störungen an Gebäuden durch tieris·che und pflanz
liche Schädlinge v·eranlaßt uns erneut, auf die un
bedingt notwendige entsprechende Uherwachung der 
kirchlichen Gebäude hinzuweis.en. Wir bitten die 
Gemeindekirchenräte dringend, hei den alljährlich 
vorzunehmenden Baubesichtigungen ganz besonders 
auf solche Schäden zu acht.en. 

Nachdem her.eHs 'Vor einigen Jahren die gesamte 
Dachkonstruküon ·einer Dorfkirche wegen weitgehen
der Zerstörung durch den Hausbock erneuert wer
den mußte, ist di.es jetzt auch für eia Pfarrhaus. nö
tig g.eworden. Di.e Kosten sind ennrm hoch, zu
mal auch Teile der Balkenlage erneuert werden ;muß
ten. 

In mehrer·en Fällen ist die Sdrwammheseitigung 
nicht gründlich erfolgt, S·O ·daß naoh wenigen Jah
ren neue Bauarbeiten notwendig wurden. So wurde 
festgestdlt, daß :in einer Kirche mehrere Jahr·e hin
durch nur die Fruchtkörper des HausS<ahwamms 
durch Abkratzen der Holzdecke ,entfernt wurden, 
daß aher die Zerstörung in den Balken und Spar
r-en ungehindert weitergehen konmte. 

Es ist daher notwendig, mit der Beseitigung der 
Schäden nur erfahr·ene Baufachleute und vor allem 
Schädlingshekämpfer zu beauftragen. Der Schäd
lingsbefall ist örtlich naturgemäß v.erschJeden. In 
manchen Ortschaften sind mehr als die Hälfte, bis 
zu drei Vierteln aller Gebäude angegriff~n. Dort 
wo der Befall gering erscheint, kann man jedoch 
immer noch mit mindestens 20o;o rechnen. 
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Im wesentlichen treten folgende Sc'hädlinge auf: 
Der Hausbock (Hylotrupes baj'Lllusl, dn 1 bis 
21/ 2 cm langer Käfer, leb.t vor allem im Holzwerk 
von Dachböden, Schuppen und Türmen. Seine Lar
ven zerstören das Holz von innen her. Die Außen
seite der Kons1.ruktionshölzer ist oft unverletzt, doch 
ist der Befall an den etwa erhsengroßen, länglich
runden Fluglöchern zu erkennen. Befallen wird 
in erster Linie splilltreiches und fris·ch v·erhautes 
Kiefernholz. Die Zerstörung geht soweit, daß Bal-

. ken, Sparren, Bohlen und Dielen ihre Tragfähigkeit 
verlieren und mit Einstürzen gerechnet werden muß. 

Der Pochkäfer, Holzwurm, Totenuhr, Klopfkä
fer (Anobium punctatum), ist wesentlich kleiner, 
2-4 mm lang, seine Fluglöcher sind wenig größer 
als ein Stecknadelkopf und kreisrund, s.ein Auftre
ten ist an dem Bohrmehlhäufchen zu erkennen. Be
fallen werden weniger die Dachböden als die In
nenräume der Gebäude. An Dielen, Treppen, Tü
ren, Kirchengestühl und Möbeln, vor allem aber an 
dem Gehäuse und anderen Holzteilen der Orgeln 
werden grol~e Zerstörungen angerichtet. 

Das Auftreten aller tierischen Schädlinge wird be
günstigt durch schlechte Lüftung der Räume und 
eindringende Feuchtigkeit, DachiuncUchtigkeiten, feh
lende Luk.en und Fensterflügel usw. 

Der Holz s c h warn m (merulius laicrymansl ist ein 
Pilz, der seine Wurzeln stets auf Holz oder Braun
kohle 'hat, sich aber bis zu 30 m weit in Gebäuden 
ausdehnen kann und mit seinen Fäden (Pilzgewebe 
und Stränge) auch die feinsten Fugen des Mauer
werks durchdringt. Er zerstört das Holzwerk voll
ständig und befällt nicht nur Kiefernholz, sondern 
auch alle anderen Holzarten. Sogar füchensta/h
holzhöden .(Parkett) werden befallen. Zu erkennen 
ist der Pilz an den flaclenartigen Fruchtkörpern von 
hellgelblicher bis dunkelbrauner Farbe und an den 
spinnwebfeinen grauen Fäden und den braunen Spo
ren. 

Befallen werden vor allem die Fußpunkte der Dach
stühle und alle Holzt,eile der Kelter, wie Decken, 
Türen, Fensler, Verschläge. Doch kann der Huus
S·chwamm alle Teile eines Gebäudes und auch Möbel 
befallen. Gefördert wird sein Auftreten durch un
dicht·e Däc'her, Regenrinnen und Fallrolwe, schad
hafte Wasser- und Abflußleitungen, fehlende Isolie
rung der Mauern, feuchte Keller lllnd mangelhafte 
Lüftung aller Räume. 

Alles Holzwerk aus vom Hauss·chwamm befallenen 
Räumen muß entfernt und verbrannt wer·den, ·es darf 
keinesfalls als fü·,ennholz gelag,ert werden. Ganz un
zweckmäßig und schä,dHch ist die La,gerung von Holz 
oder Braunkohle in :feuchten Räumen. 
Jeder SchädlingshefaU ist der Staatlic'hen Bauaufsicht 
beim Kreisbauamt (Baupoliz,eibehörde) anzuzieigen. 
Im übrigen wird auch auf Gesetzblatt I/71 vom 24. 
12. 1959, Seite 913 „Holzschutz im Hochbau" ver
wiesen. 

Abs.chließend weisen wir noc'h besonders darauf hin, 
daß die Schädlingsbekämpfung an Orgeln niemals 
allein durch Sc'hädlingsbekämpfor, sondern stets un· 

ter Zuziehung ·einer erfahrenen Orgelbaufirma vor
genommen werden darf. Arbeiten sokher Art an 
Kunstwed~en, wie Holzplastiken, Altären, Kanzeln 
und sonsligen wertvollen Einbauten dürfen nur 
einem ,erfahrenen Restaurator oder Holzbildhauer 
übertragen werden, da sonst Schäden zu befürchten 
sind, der schwer oder gar nicht mehr beseitigt wer
den können. Dami l wir die Kirchengemeinden sach
gemäß berat·en können, bitien wir, jeden Schädlings
befall auch uns zu melden. 

Im Auftrage 
Dr. K a y s er 

Nr. 4l Kirchenmauern 

Evangelisches Konsistoriun1 
B 11601 - 12/64 

Greifswald, 
den 23. 11. 1964 

Die sehr häufig auftretenden Feuchtigkeitssd1äden 
an älteren Gebäuden, insbesondere a:n Kirchen und 
Kapellen, geben uns Veranlassung, die Gemeinde
kirchenräte zu hfüen, bei den .regelmäßigen Baube
sichtigungen ganz besonders auf derartige Schäden 
zu achten. Etwa beabsichtigte Ausmalungen und 
auch schon Innenputzausbess1erungen slind zwecklos, 
wenn nicht zuvor die Nässe des Mauerwerks besei
tigt oder stark eingedämmt wird. 

Nachstehend gehen wir einen von Herrn Kirdhenbau
rat Dipl.-Ing. Dr. Wohlfahrt - Eisenadh im Amtsblatt 
der Evangelisch-Lutherischen Kir1chre in Thüringen 
erschienenen Hinweis bekannt: 

„Kleine Kirchenwandkunde" 
I. Jn zahllosen Fällen soll die Bauabteilung fouchte 
Kirchenwände trockenlegen. Flecke, Ausblühungen 
(sog. „Salpeier") und Putzablös•Lmg,ert im u111leren Teil 
unserer alten Kirchenmauern vernchandeln weithin 
die schönen Räume. Neuputz,cn, Aufbringen von 
Zemenischicht·en, Sperrwände, W anclv.ertäfelungcn 
bessern den Zustand nicht; dahinter staut sich viel
mehr die Feuchtigkeit, verursacht Schwamm oder 
steigt hö'her, um dort •erneut Schäden a.nz:urichten. 

II. Um wirksame Maßnahmen ergreifen zu können, 
muß man die Ursachen cler Feuchtesdh.äden ken
nen. Sie sind gerade in unseren nichl horiz,ontal 
abgesperrten Kirchenmauern wirks,ain, wo die Erd
feuchte - unter Umständen begünstigt durch die 
Hanglage der Gebäude oder schadhafte, verstopfte, 
zurücklaufende und fehlende Rinnen - im Mauer
werk hochsteigt wie Kaffee in einem Zucfoerstück
chen. Aber w.ärum tritt st,e im Innenraum in Er
scheinung, während sie außen meist nicht feS1tstelJ.
bar ist? Weil der Innenraum fast immer eine ge
ringere 1~emperatur aufweist, so daß die ges.ättigte 
Feuchtigkeit der Mauerporen dort zu Tröpfchen kon
densiert. - Di·ese Wandnäs.sie kann dann im Innern 
des. Raumes nur sd1r langs,ain verc:LunMen. So bleibt 
die Wand naß und zerfrißt im WinLer (Putzschäden, 
Absprengen der Zementschalen, Stauungen hinter 
Holzverkleidungen usw.!). 

III. Was folgt hieraus~ 
1. Es muß für eine slark·e Belüftung solcher Räume 
gesorgt werden, damit die Inn1en.temperatur nicht 
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geringer ist als die Außentemperatur" und damit eine 
intensive Verdunstung möglich wird. 

2. Zum andern muß aller dichter Putz (Zement) und 
alle Verkleidung vermieden werden, damii die 
Feuchtigkeit nicht gestaut wird. 
a- Aber es gibt Fälle, in denen infolge allzu reich
lich andringender Feuchtigkeit (Oberflächen- oder 
Schichtwasser) die Raumlüftung nicht ausr,eicht. 
Eine - bei unseren Feldsteinmauern meist nur 
schwer durchfuhrbare - Abhilte kann (nachdem das 
andringende Wass·er durch entsprechende Ab
böschungen weggefllhrt ist) ges,chaffen werden durch 
eine „Wanddrainag,e", dem Einlassen von Drainage
rohren in ca. 5{) cm Abstand. In diesen etwas ge
neigten Tonrohren kondens.iert (auch infolge der 
Wandkälte) die Feuchtigkeit der Umgehung und läaft 
nach außen ab. 

b) Leichter ausführbar ist die Drainage des Erdrei
ches neben dem Mauerfuß. Sie 'entzie'ht der Mauer 
und ihrer Umgebung die Feuchtigkeit und leitet sie 
- bei geringem Gefälle - ins Freie, am besten in 
einen Abwassergraben. Dies1e Maßnahme is.t an 
·einer Reihe unserer Kirchen mit sehr gutem Erfolg 
angewendet worden. 

c) Ganz verfehlt ist ein Freilegen des Mauerfußes! 
Einmal wird dadurch die frostfrete Gründung der 
Wand aufgehoben und die Frosthebungen des Bau
grundes verursachen Risse und V erwer:fon.gen der 
Wand. Zum anderen aber füllt sich solch eine Ab
grabung in kurzer Zeit mit W.assier und gibt einen 
unühertrefflichen Speicher für die Wanddmchfeuch
tung ab. Dies geschieht auch, wenn die Abgrabung 
zunächst mit Gefälle und Ahlaaf angdegt war; 
denn hei der meist ungenügenden Beaufsichtigung 
füllt sich der Graben rasch mit Unkraut und Lm1b, 
so daß er dann dnch zu einem Bassin wird. 

dl Die neueste Methode zur Trockenlegung der Mau
ern ist das „Elektro-Osmos1e-Verfahren". Es, beruht 
auf der Erkenntnis, daß .Feuchtigkeit nur aufsteigen 
kann, wenn zwischen der oberen und unteren Kapil
larenschicht eine bestimmte elektris.c:!he Spannungs
differenz besteht. Wenn man diese Spannungsdif
ferenz eine Zeitlang umkehrt, wird auch der Feuch
tigkeitsstrom rückwärts (abwärts) gerichtet. Danach 
wird - durch eine Ringfoitung und eingeschlagene 
Elektroden - die obere Zone geerdet. damit die 
schädlichen Chochsaugenden) Spannungsdifferenz~n 
überhaupt nicht mehr auftr.eten können. Die zu
sätzliche Stromquelle ist dann nicht mehr nötig. 

Diese Methode ist in der Erprobung begriffen, so 
daß wir zunächst noch .ein wenig warten müssen, 
ehe 'eine allgemeinere Verwendung möglich ist. ·wir 
wollen aber in der Hoffnung auf „Wunter" die 
nächstliegenden Maßnahmen (lüften, lüften!) nicht 
verachten!" 

Zur Ergänzung weisen wir noch auf einige Baumaß
nahmen hin, die in vielen Fällen wesentlich zur 
Bekämpfung der Baunässe beigetrag.en haben: 
Ein.bau von Lüftungsflügeln in meh11ere Fenster, mög
lichst in den Ecken des Ki11chengebäudes. Die Fen
ster müssen jedoch leicht zugänglich sein. damit sie 
wirklich regelmäßig geöffnet werden. 

Freileg,en des Mauerwerks in einem schmalen Strei
fen unmittelbar über dem Fußboden des Raumes. 
Der Innenputz ist zu ·entfernen und durch Anstrich 
mit dünnem Kalkmörtel mit ganz geringem Zement
zusatz zu ersetzien, damit die Kapillarwirkung des 
Putzes unterbrochen wird. 

Freilegen eines · Mauersockels an den 
Außenwänden, um zu V·erhinclern, daß die 
tigkeit im Außenputz hochsteigt. 

geputzten 
Erdfeuch-

Entfernen alles Strauchwerkes und aller Bäume in 
2-3 m Abstand rings um das Gebäude. 

Abgraben des Erdreiches an den Außenwänden bis 
zu einer T1efe von 3{) cm unter der Höhe des Fuß
bodens der Kirche. Erneuern oder Neuanlage ein.:~s 
mindestens 70-80 cm hr·eiten Traufpflasters mit 
gutem Quer- und Längsgefälle rings um das Bau
werk. Am besten ist in l m Abstand von der 
Mauer eine Pflasterrinne, die das Regenwasser weit 
fortführt. Unmittelbar an der Mauer ist jede Rinne 
oder auch ein Graben schädlidh, da er das W ass·er 
an der falschen Stelle sammelt anstatt es abzuleiten. 
Aüshessern bzw. Erneuern der Eingangs·stufen an al
len Kirchentüren. Dabei soll die oberste Stufe 
mindestens 3 cm tiefer als die Türschwelle und 
6 cm tiefer als der Fußboden des dahinter befindli
·Chen Raumes liegen. Die oberste, breite Stufe muf5 
nach vorne ein Gefälle von etwa 2 cm haben. 

Im Auftrage 
Dr. Kayser 

Nr. 5) Kirchtürme 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 601 - 15/64 

Betr.: Kirchtürme 

den 25. 11. 1964 
Greifswald, 

Einige Vorkommnisse der letzten Zeit sowie Fest
stellungen unserer bautechnischen Mitarbeiter geben 
uns Veranlassung, auf Folgendes hinZJuweise:n: 

Die Besteigung v-on Kirchtürmen durch auswärtige 
und auch einheimische :Besucher. vor allem in der 
Reisezeit, ist durchaus als erwünscht anzusehen w1d 
sollte, sofern nicht im einzelnen Falle gewichtige 
Gründe dagegen sprechen, allgemein zugelassen 
werden. 

Es muß aber darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß die Kirchengemeinde als Eigentümer des Ge
bäudes damit die v,erpflichtung übernimmt. die 
Türme in solchem Zustand zu halten, daß Unfälle 
ausgeschloss·en sind. Dfo Plattformen und deren 
Umwehrungen sowie die Tr.eppen und Fußböden 
der Turmgeschosse, Treppengeländer usw. müssen 
in einwandfreiem Bauzustand sein. Die Turmbestei
gungen sollen stets nur unter Aufslicht zugelassen 
werden besonders dann, weillll vom Turm aus Dach
böden, Glockenstuben und Kirchenräume zugänglich 
sind. Dort, wo in den obersten Spitzen der Türme 
nur noch Leitergänge weiterführen, ist das weitere 
Besteigen zu verbieten. Gut sichtbare und lesbare 
Verbotsschilder müssen an .diesien Punkten ange
bracht werden. 

Da ·es nicht zu jeder Tageszeit möglich s.ein wird, 
eine Aufsichtsperson zu stellen, empfiehlt es sich, 
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gewisse Tag·esstunden für Turmbesteigungen festzu
legen. Gegen die Erhebung einer Gebühr für die 
Besteigung bestehen keine Bedenken. 

Auch Türme, die nichi zur öffentlichen Besichtigung 
freigegeben werden, müssen einwandfrei begehb:ir 
sein, um Kirchendiener, Glöckner und Handwerker 
gegen Unfälle zu schützen. 

Wir bilten alle Gemeindekirchenräte, bei den all
jährlich zur Vorbereitung der Haushaltsplanaufstel-
1ung durchzuführenden Baubesichtigungen auf et
waige bauliche Mängel am Kirchturm besonders zu 
achten und dies im Baubesichtigungsbedcht. der uns 
einzureichen isl, zu vermerken. Die Kosten der 
Schadenbeseitigung sind im Kirchenkassenhaushalts
plan - Abschnitt IV, 3b der Ausgabe - aufzuneh
men. 

Im Auftrage 

Dr. K a y s er 

B Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 6) Entgelt und 
Oberschüler 
Ausbildung 

Versicherungsschutz für 
während der beruflichen 

Evangelisches Konsistorium 
B 21703- 7/64 

Greifswald, 
1den 11. 12. 1964 

Mit der nachstehend auszugsweis•e abgedruckten Ver
ordnung vom 3. 11. 1964 über Entgelt und Vier
sicherungsschutz für Ohernohfüer während der he
.ruflichen Ausbildung (GBl. DDR II S. 887), die am 
1. l. 1965 in Kraft tritt, ist u. a. die Höhe diiis 
Entgelts für Schüler, dioe gleichzeitig eine berufhche 
Ausbildung •erhalten, geregelt worden. Dies Ent
.gelt ist weder lohnsteuer- noch sv-beitragspflichtig. 
Jedoch besteht bei Unfällen anläßlich der Berufsaus
bildung Anspruch auf kostenlose Heilbehandlung 
sowie allgemein bei eintretender Invalidität An
spruch auf Invalidenrentie. Sonstiger Krankenschutz 
wird durch die Verordnung nicht gewährt. Dieser 
wird über die Eltern bewirkt. soweit diese pflicht
mäßig bei der Sozialversicherung versichert sind. 
Andernfalls sollten di·e Eltern auf freiwillige Ver
sicherung gegien Krankheit auch dies:er Schüler ach
ten. 
Der staatliche Kinderzuschlag ist nadh § 2 Abs. 6 
:der. Verordnung auch wä'h11end der beruflichen. 
Grundausbildung während der Schulz.eit zu zahlen 
(anders als bei der sonstigen Lehrausbildung). Auch 
der kirchliche Kinderzuschlag ist weiterhin zu z:th
len. 

Im Auftrage 
Dr. K a y S•e r 

§ l 
{l) Den Obers.chülern, die in den 

a) Klassen 9 und lü der zehnklass·igen allgemein
bildenden polyt.echnischen Oberschule eine be
rufliche Grundausbildung, 

h) Kbssen 9 bis 12 der erweiterten Oberschule 
bzw. der Spezialschule technis.cher Richtung 
e.ine volle Berufsausbildung, 

·C) Klas.sen 9 bis 12 der Sonderschule eine be
rufliche Grundaus.bildung oder .eine volle Be
ruf sa usb il d ung 

erhalten, wird durch den Betrieb, mit dem der Lehr
vertrag abgescbloss.en wurde, monatlich ein Ent
gelt gezahlt. 

(2) Die Höhe des monatlichen Entgelts beträgt 
für die Oberschüler 

in der Klas•se 9 
10 
11 
12 

40,- MDN, 
50,- MDN,' 
60,-MDN, 
70,-MDN. 

(3) Für die berufliche Ausbildung gemäß Abs„ 1 
llmterlicgen die Obers.chüler nicht der Versicherungs-
1pflicht zur Sozialversicherung. Für Unfälle sowie 
hei Eintritt einer entschädigungspflichtigen Berufs
krankheit bei der beruflichen Ausbildung besteht 
Versicherungsschutz ·entsprechend den Bestimmun
gen der Verordnung vom 15. März 1962 über die 
Erweiterung des Versicherungsschutzes bei Unfällen 
:(GBl. II S. 123). Obers.chüler, die eine berufliche 
Ausbildung erhalten, haben bei eintretender Invali
dität Anspruch auf Invalidenrente wie Werktätige, 
,die bei der Sozialversicherung der Arbeiter und An
gestellten pflichtversichert sind. 

(4) Das monatliche Bntgelt ist lohnst.euer.frei. 

(5) Das monatliche Entgelt wird wdtergezahlt: 

a) während der Schulferien und bei anderweitigen 
genehmigten Freistellungen, 

bl hc.i vorübergehender Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit bis zur Dauer von längstens 26 vVo
chen insgesamt im Kalenderjahr, 

(c) bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit wegen 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit bis zur Wie
derherstellung der Arbeitsfähigkeit oder bis 
zur Fests.etzung .einer Unfallrente, längstens. je
doch bis zu 52 Wochen, 

dl bei Heilstättenbehandlung wegen Tuberkulose 
his zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
bzw. bis zum Beginn der Invalidenrente. 

(6) Der staatliche Kinderzuschlag für die Oher-
1s.chüler ist an die Berechtigten bis zum Bnde des 
Monats, der auf die Beendigung des Oberschulhesu
•ches folgt, weitei;zuzahlen. 

i § 2 

(1) Durch die Zahlung des monatlichen Bntgelts 
entfällt für die in § 1 Abs. 1 genannten Oberschü
ler die bisher gewährte Unterhaltsbeihilfe. In begrün
deten Fällen kann entsprechend den wirtschaftli
chen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen eine 
Aushildungs- und Wirts·chaftshei'hilfe, nachstehend 
Heihilfe genannt, zur weiteren beruflichen Förde
rung der Oberschi.Her gewahrt werden. 

(ZJ. Die Gewährung der Beihilfe erfolgt nach den 
gesetzlichen Bestimmungen üher die Gewährung von 
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Ausbildungs- und Wirtschaftsbeihilfen an Lehrlinge D. Freie Stellen 
und Berufsschüler. 

(3) Das monatliche Entgelt und die Beihilfen dür
tfen insgesamt nicht niedriger sein als die bisher ge
zahlte Unte1;haltsbei'lülfe. Entgelt und Beihilfe dür
fen für die Oberschüler der Klassen 9 und 10 
75,- MDN und der Klassen 11 und 12 90,- MDN 
,nicht ühersteigen. 

(4) Für die Obernchüier, für die beim Inkrafttre
ten dies.er Verordnung Unterhaltsbeihilfen festgelegt 
waren, gehen die monatlichen Bruttoeinkommens
grenzen des Unterhaltspflichtigen nach den gelten
den ges•etzlichen Bestimmungen über die Gewährung 
von Unterhaltsbeihilfen bis zur Beendigung des 
Schuljahres 1964/65 weiter. 

(5) Der Antrag auf Gewährung einer Beihilfe ist 
von dem Unterhaltspflichtigen auf einem Vordruck 
an den für den Ausbildungsbetrieb zuständigen Rat 
des Kreises zu richten. 

§ 3 

Oberschüler mit heruflicher Grundausbildung bzw. 
voller Berufsausbildung haben tlas Fahrgeld zum be
rufspraktischen Unterricht und füe Kosten für die 
Fachbücher selbst zu 1:rag,en. Für Oberschüler, die 
!Be1ihilfe ·erhalten, werden die Kosten für die Fach
bücher aus dem Fonds Leihr- und Lernmittel der zu
ständigen Berufsschute zur Verfügung gestellt. 

C Personalnachrichten 

Den Kirchenmusikern 
Dieter K r·e u t z kam m - Bergen 
Christian Sc 'h n·e i der - Anklam 
Günter W e h m .er - Stralsund 
Irmgard W i 11 - Sagard 

isl die Amtsbez,eichnung Kant o r verliehen worden. 

Vor dem Theologischen Prüfungsamt beim Evangeli
schen Konsistorium in Greifswald haben am 24. 11. 
1964 folgende Kandidat.en tler Theologie die 2. theo
log1ische Prüfung 'bestanden: 

Er.ich B u t t k i e s , :geb. 26. 12. 1930 in Tilsit, 
Eckhard Ku n s ,c h, igeb. 28. 9. 1937 in Chemnitz, 

Wolfgang L eh man n, Jgeb. 27. 2. 1938 in Leipzig, 
Otto W .e n z e 1 , \geb. 18. 4. 1937 in Greifswald, 
Dr. Karl-Heinz 18 i er i t z, geb. 10. 12. 1936 in 

Schmalkalden i. Thür. 

Ordiniert wurden: 
Am 6. Dezember 1964 im Dom St. Nikolai in 
Greifswald durch Bischof D. Dr. Krummacher die 
Pfartam tskandi daten 

Erich B u t t k i e s , Tribsees 
Ekhard K u n s c h , Semlow 
Wolfgang Lehmann, Patzig 
Otto W e n z e 1 , Reinkenhagen 
Dr. Karl-Heinrich B i e r i t z , Sagard. 

Die PfarrstelJ.e I v e n, Kirchenkreis Anklam, isl frei 
und wiederzuhesetzen, ca. 2000 Seelen. Zur Pfarr
stelle gehören: die Orte Japenzin, Neuendorf B und 
Dennin. Geräumiges Pfarrhaus ·mit Dienstwohnung 
vorhanden; lrlausgarlen. 8-klass.ige Oberschule am. 
Orl; polytechnische Ohersdmle mit Internat in Du
cherow; erweiterte Oherschule mil Internat in An
klam. An Werktagen 3 mal täglich Busv·erbin-1 
dung nach Anklam. 

Die Bewerbungen sind an den Gemeindekirchenrat 
Iven über das Evangelische Konsistorium Greifs
wald, Bahnhofstraße 35/36, zn nichtcn. 

Die Pfarrstelle K e n z, Kirchenkreis Barth (Ost
see), ist 'f1„ei rund sofort wiederzubesetzen, ca. 3 200 
Seelen, em1ge eingepfarrte Ortschaften. D'i,ens~
wohnung in .gutem Pfarrhaus. mit Hausgarten, See
klima. Kirche :nur tin Kenz. Kenz hat Bahnstation, 
Autobusverbindung Richtung ·Barth - Stralsund und 
Barth - Ribniiz. 

Grundschule in Rubitz (3 km), nächste Ohers0chule 
und erweiterte Oberschule in Barth (6 km), Bahn
verbindung. 

Bewerbungen sind dem Gemeindekirchenrat Kenz 
über das Evangelische Kons,istorium in Greifswald, 
'Bahnhofstraß·e 35/36, einzureichen. 

Die Pfarrstelle R e t z in , Kirchenkreis Penkun, wird 
demnächst frei ;und ist wiederzubes.etz,en. Auß·er dem 
Pfarrort gehören zum Pfarrspwngel die Tochter
gemeinden Ramin, Schmagerow und Bismark mit 
mehreren eingepfarrten Ortschaften; fosgesam t 4 
Predigtstäiten. Geräumiges Pfarrhaus vorhanden; 
Hausgarten. Schule in Ramin, 3 km, für die Klas
sen 1-4, und Gramhow, 6 km, für die Klass,en 5--8. 
Kinder werden mit Autobussen zur Schule gefahren. 
Polytechnische Oberschule :Chis zur 10. Klasse) in 
Löcknitz, 7 km. Erweiterf.e Oherschule in Pasewalk. 
Bahnstation: Grambow und Löcknitz. Omnihusver
hindung nach Gramhow und Löcknitz, 2-mal täg

lich. 

[)ie Bewerbungen sind an den Gemeindekirchenrat 
Retzin über das Evangelische Kons,istorium in Greifs
wald, Bahn'hofstraße 35/36, zu richten. 

Die Pfarrstelle Pose ritz, Kirchenkreis Garz/Hü
gen wird demnächst frei und ist wieder zu besetzen. 
Eine Kirche. PolytechnisC:he Oberschule am Ort, er
weiterte Oberschule in Bergen (lnter,natl. 

Pfarrwolmung mit schönem Garten voi'handen. In
sielklima. Poseri tz ist <Bahnstation (Strecke Altefähr -
Putbus). Die Besetzung ierfolgt durch Gemeindewahl. 
B.ewerbungen s.ind durch das Evangelis0che Konsis
torium Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, an den Gc
mein,dekirchenral zu richten. 

E. Weitere Hinweise 
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F. Mitteilungen für den kirchliclien Dienst 

Nr. 7) Mitteilungen des Oek.-Miss. Amtes Nr. 46 

Mission in Afrika ist nicht zu Ende 

Vorbemerkung: 
Auf der Tagung der Arheits,ge1~einschaft Evangeli
scher Missionen in <der DDR im September 1964 
herichtet,e Pastor Erich Vier in g über neue Wege 
missionarischen Dienst,es in Togn. Pastor Viering 
irat auf Bitte der Evangdischen Kirche von Togo vor 
etwa fünf Jahren in den Dienst dieser Kirche, um 
die Evangelisation eines Geb(etes mit v.orzuhereiten, 
in dem die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung 
aus Nichtchristen besLe'ht. Im folgenden gehen wir 
Auszüge aus Brieten von Pastor Viering über diese 
Arbeit in den Jahr·en 1960-1962. 

Das ganze Evangelium für den ganzen Menschen 

Mission kann 'Und darf heule nicht mehr die Ein
zelaktion eirnes europäis·chen Missionars s.ein. Es 
ist die Mission der Kirche in T,ogo, und darum müs
S·en auch die Glieder der Kirche selbst mission"l
risch tätig sein. Wir 'beginnen damit, im Agu-Be
,zirk kleine Gruppen von kirchlichen Mitarbeitern 
und Fr·eiwilligen zu sammeln, die bereit sind, Evan
gelis.ationsfahrten in nichtchrisfüche Dörfer zu ma
chen. Eine Grupp.e besteht aus einem Pas.tor oder 
Katechisten, der die Leitung übernehmen kann, aus 
·ein oder zwei Krankenpflegern, die in Krankheitsnot 
helfen, ·einem Lehrer, der Analphabeten das. Lesen 
und Schreiben lehren kann, ein oder zwei Frauen, 
die gesunde und hygienische Na'hrungs.zuber.eitung 
demonstrieren können, und Gemeindegliedern, di·e fä
hig sind, ein kurzes Zeugnis :ziu geben. Di:e ganze 
Gruppe s.oll in der Lag.e sein, gemeins.am zu singen 
oder auch kurze biblische Kantaten z;u spielen. 

Um den Auftrag „Gehet hin in alle Wdt" an den 
.anderen zu erfüllen: genügen aber nicht gelegent
liche Evangelis.alionsfahrt•en. Das Zeugnis der gan
,zen Gemeinde und die Mitteilung ihrer Liebe an den 
ganzen Menschen ist unumgänglich. Erfreulich sind 
die Bemühung,en, diese Erkenntniis.s,e auch zu ver
wirklichen. Ein Beisp1el dafür ist die Sammlung 
„Brot für die Welt". D'.ie Kfrche T·ogos, vor 
allem die Gemeinden im Agu-Gehiet, haben mit gro
ßer Freude und Dankbarkeit die Mitteilung entge
gengenommen, daß für die Arbeit der Krankensta
tion in Agu-Nyongbo ein Betrag von 45 000 Mark 
zur Verfügung gestdlt wird. Inzwischen is.t das Geld 
längst eingetroffen und zum großen Teil ausgeg.e
ben. 

Das wichtigste Projekt, das wir mit Hilfo des Zu
schuss·es von „Brot für die Wdt" verwirklichen 
konnten, war die Einrichtung einer beweglichen 
Gruppe von s.ieben Männern und Frauen, die alle 
·eine Spezialausbildung im Analphabetenuniterricht 
hinter s.ich haben, zur Arbeit an Kranken und An
alphabeten. Außerdem gehfüen noch 10-14 Frei
willige dazu 

Zweimal im Monat verläßt die Gruppe Nyongbo, um 
.s.ich für eine Woche in einer Gegend niederzulassen, 
wo es keine ärztliche Hilfe, keine Schule und nur 

wenige oder keine Christen gibt. In einem Dorf 
nimmt die Gruppe Quartier und besucht von da 
aus auch die Nachbardörfer. J,eder Tag in der Wo
che hat etwa folgendes Programm: 

5 Uhr: Frühandacht 

8 bis 12 Uhr: Versammlung der Dorfbewohner, Pre
digt, Vortrag über Sauberkeit des Dor
fes und allgemeine Hygiene, Vortrag 
über Schwangerschaftshygiene und 
richtige Kinderernährung mit prakti
schen Vorführungen, Ankündigung 
des Analphabetenunterrichtes. 

2 bis 6 Uhr: Sprechstunde der Krankenpfleger für 
die Kranken des Dorfes, Untersu
chung der Kinder auf Proteinmangel, 
Hausbesuche von Kranken, Besuche 
von Nichtchristen durch den Evan
gelisten und die freiwilligen Helfer, 
Einführung von Lesekundigen in den 
Unterricht an Analphabei.en. 

7 Uhr: Trommeln, Tanzen, Sing.en und Evau
gelisation. 

Es 'ist s·ohwer zu sagen, wer mehr von diesen Ein
sätzen hat. die Bevölkerung in den besuchten Dör
ifern oder die Mitglieder der „Equipe" selbst. Die 
hisher schönste Arheit hatten wir in den Dörfern 
fDalia, Atchave und Atisowe, südös.tlich von Nuat
ja. In Dalia, wo die Leute bisher immer erklärt 
/hatten, ,ihre Angst vor den Dorfgöttern sei zu groß, 
ist ·ein regelrechter Durchbruch erfolgt. In allen 
diesen Dörfern haben sich zusammen 62 Taufbe
werber gemeldet, und mit Begeisterung lernen die 
Menschen lesen und schreiben. Daß die Kranken 
so gründlich untersucht wer·den, is.t auch nicht ohne 
Eindruck geblieben. Der evangelische Kreisarzt von 
Nuatja nahm selbst einen Tag lang an der Kampagne 
1eil und half uns mit Medikamenten. Er war froh, 
<laß es unseDen KrankenpÜegern gelang, so ziemlich 
zum ersten Mal die zahlreichen Leprösen (Aus.-
1sätzigen) in dies·em Gebiet zu regis.tüeren und auf 
eine Behandlung vorzubereiten. 

Die nächsten Aufgalben 

Es muß Anliegen der Kirche Jesu Chris.ti s,ein, Men
schen auch in ihrer leibHchen Not zu helfen. 
Darüber hinaus muß die Kirche von Togo ein In
teresse daran haben, daß das Einkommen der Bevöl
kerung steigt, denn anders wird s.ie nie ihre augen
blicklich fast UJ1erträglichen finanziellen Sdhwkri.g
ke.iten überwinden können. Schließlich muß sie 
sich fragen, und hierrn,it is·t vor allem die Mission 
'gemeint: Ist das Evangelium nicht verkürzt worden, 
als es zum ersten Male verkündigt wurde? Gewiß 
haben die Missionare dem i:n Abhängigkeit von 
Mächt.en und Traditionen befangenen Mens·chen die 
freiheit in Jesus Christus verkündigt. V1ele Men
schen haben sich auch wahrhaft bekehrt. Die le
bendige Kirche in Togo ist das Zeugnis davon. 
1Doch auch die Christen blieben der Natur, den Tra
ditionen und ihrer Umwelt untertan. Sie haben sie 
nicht gestaltet, sondern skh von i'hnen gestalten 
lassen. 
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Christus hat uns aber auch freigemacht. um den 
Schöpfungsauftrag zu verwirklichen: Maoht euch 
die Erde unt·ertan. Vielleicht erschien es während 
<ler Kolonialzeit allzu gefährlich, so etwas zu ver
kündigen. Heut·e erscheint es als Versäumnis. Um
so wichtiger ist es, daß die Kirche jetzt duroh ihre 
Predigt dazu hilft, daß das Land nicht nur im Geist 
des westlichen Säkularismus erschlossen wird, son
dern daß es auch Togolesen gibt, die darin die Er
füllung der von Gott gegebenen Bestimmung des 
Menschen sehen. 

Im letzten Jahr hat die politis·dhe Lage in Togo eine 
wesentliche Änderung erfahren: Am 13. Januar 1963 
wurde der Präsident von Togo, Sylvanus Olympia, 
im Laufe eines Militärputsches ermordert. Dadurch 
sind die Oppositionsparteien wieder ins TagesHchi 

getreten. Zusammen mit .einer Gruppe, die sich von 
der Regierungspartei Olympios abgesplittert haL 
stellten sie eine Einheitsliste auf und veranstalte
ten am 5. Mai 1963 allgemeine Wahlen. 

Die evangelische Kirche war bei dem Rundgespräch 
aller Parteien, in dem die neue Verfassung vorbe
reitet wurde, als Beobachterin beteiligt, verhält sich 
aber im übrigen den politischen Vorgäng.en gegen
über strikt neutral. Ende Januar· 1963 schrieb der 
SynodalS"ekretär P. Nomenyo (Lome): 

„ ... Wir fühlen die Verantwortung des Christseins 
auf uns ruhen: Wir müssen Stdlung nehmen. Wir 
müssen zur Wiederherstellung des Friedens beitra
gen. . .. Dafür brauchen wir die Gewißheit, daß 
runs unsere christlichen Brüder in anderen Ländern 
mittragen. . . . " 
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